
Immaterialgüterrechte
Teil des Privatrechts, eigentumsähnliches Sachenrecht (Eigentum im Sinne des Art. 14 GG)

Urheberrecht und verwandte 
Schutzrechte
Kulturrecht: umfasst neben Sachen-
recht auch Personenrecht zum Schutz 
der Persönlichkeit des Urhebers

Urheberrecht Patentrecht Markenrecht

Gewerblicher Rechtsschutz

Reines Wirtschaftsrecht: Umfasst neben Patent- und 
Markenrecht auch Geschmacksmuster-, Gebrauchs-
muster- und Designrecht.

Was wird 
geschützt? 

Gesetz

Voraussetzung
für Schutz

Funktion

Übertragbarkeit

Schutzdauer

Geistiges Werk

Urheberrechtsgesetz (UrhG)

Persönliche geistige Schöpfung 
(nötige "Schöpfungshöhe")

Schutz der Person des Urhebers; 
Anerkennung/Bezahlung des 
Urhebers; Kulturförderung

Urheberrecht nein, 
nur Nutzungsrechte

70 Jahre nach Tod des Urhebers. 
Nach Tod geht Recht auf Erben über

Technische Erfindung

Patentgesetz (PatG)

Erfindung; Neuheit; 
erfinderische Tätigkeit ging 
voraus; gewerblich 
anwendbar

Ansporn und Belohnung 
des Erfinders; Gegen-
leistung für Offenlegung

unbegrenzt

20 Jahre

Kennzeichen: Marken, 
Firmennamen, Werktitel 

Markengesetz (MarkenG)

Kennzeichen hat nötige 
"Unterscheidungskraft"

schützt Verbaucher vor 
Irreführung und Anbieter
vor unlauteren Konkur-
renten

unbegrenzt

unbegrenzt; alle 10 Jahre 
Verlängerung nötig

Geistiges Eigentum 
Urheberrechte, Patente, Marken im deutschen Rechtssystem


